
Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung 
der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

 
 

___________________ 
1 nach Landesrecht Seite 56 von 352 

A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz  

A 3.1 Allgemeines 

Gemäß § 3 und § 13 MBO1 sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, 

dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebens-

grundlagen, nicht gefährdet werden und durch pflanzliche und tierische Schädlinge sowie andere chemische, 

physikalische oder biologische Einflüsse keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.  

Zum Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen sind bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen so zu 

entwerfen und auszuführen, dass die Anforderungen bezüglich des Gesundheitsschutzes und des Schutzes von 

Boden und Gewässer aus Abschnitt A 3.2 erfüllt werden. 

 

A 3.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmte 

bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

Die Anforderungen zur bauwerksseitigen Beschränkung gesundheitsschädlicher Emissionen in Aufenthaltsräumen 

gemäß lfd. Nr. A 3.2.1 und A 3.2.2 sowie zur Sicherstellung der Umweltverträglichkeit von Außenbauteilen gemäß 

lfd. Nr. A 3.2.3 sind in den Regelwerken beschrieben. Sie sind einzuhalten. Werden für die betroffenen Bereiche 

stattdessen konstruktive Maßnahmen (z.B. Deckschichten, Ummantelungen) vorgesehen, so ist deren Schutz-

wirkung nachzuweisen. 

Lfd. Nr. Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung 

gem. § 85a Abs. 2 MBO1 

Technische Regeln/Ausgabe Weitere Maßgaben 
gem. § 85a Abs. 2 

MBO1 

1 2 3 4 

A 3.2.1 Anforderungen an bauliche 
Anlagen bezüglich des 
Gesundheitsschutzes 

ABG - Anforderungen an bauliche 
Anlagen bezüglich des Gesundheits-
schutzes: 2022-04 (s. Anhang 8) 

 

A 3.2.2 Textile Bodenbeläge TR Textile Bodenbeläge: 2020-08 
(s. Anhang 9) 

 

A 3.2.3 Anforderungen an bauliche 
Anlagen bezüglich der 
Auswirkungen auf Boden und 
Gewässer 

ABuG - Anforderungen an bauliche 
Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf 
Boden und Gewässer: 2022-04 
(s. Anhang 10) 

Anlage A 3.2/4 

A 3.2.4 Bewertung und Sanierung PCB-
belasteter Baustoffe und Bauteile 
in Gebäuden 

Richtlinie für die Bewertung und 
Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und 
Bauteile in Gebäuden, 
Ausgabe September 1994, Abschnitte 1, 
2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 6 

Anlage A 3.2/1 

A 3.2.5 Bewertung und Sanierung 
schwach gebundener 
Asbestprodukte in Gebäuden 

Richtlinie für die Bewertung und 
Sanierung schwach gebundener 
Asbestprodukte in Gebäuden, 
Ausgabe November 2020 (s. Anhang 16) 

 

A 3.2.6 Lüftung fensterloser Küchen, 
Bäder und Toilettenräume in 
Wohnungen 

Bauaufsichtliche Richtlinie über die 
Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und 
Toilettenräume in Wohnungen,  
Ausgabe April 2009, zuletzt geändert am 
1. Juli 2010 

 

A 3.2.7 Bewertung und Sanierung 
Pentachlorphenol (PCP)-
belasteter Baustoffe und  
Bauteile in Gebäuden 

Richtlinie für die Bewertung und 
Sanierung Pentachlorphenol (PCP) –
belasteter Baustoffe und Bauteile in 
Gebäuden, Ausgabe Oktober 1996, 
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 und 6.2 

 

A 3.2.8 "Begrenzung der Formaldehydemission in der Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum" gestrichen in der MVV TB 2019/1 

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 2023/1 (Quelle: DIBt-Mitteilungen)




